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auch vom Apotheker anfertigen lassen — sie aber nicht geben, eventuell
aber sogar noch den Arzt täuschen, als hätte das „Verschriebene“
geholfen.

Wir können bei dieser Gelegenheit nicht umhin, einmal öffentlich
darauf aufmerksam zu machen, dass es ganz unmöglich ist, einem Arzte
nachträglich nachzuweisen, womit er eigentlich geimpft hat. Sogar
von Herrn Dr. Pissin selbst bezogene Lymphe kann trotz ihres Ursprungs¬
zeugnisses niemals wirklich auf ihr Herkommen und ihre Qualität ge¬

prüft werden. Da aber den Aerzten ausserdem gestattet ist. mit in
Glycerin aufbewahrter Lymphe zu impfen und über das Verhältnis der
Menge dieses Glycerins zu der Menge der darin aufbewahrten Lymphe
absolut nichts feststeht, so sieht man leicht, welche Verschiedenheiten im
Impfstoffe möglich sind, selbst bei ganz loyalem Verfahren!

Entgegen der Mitteilung des Dr. Pissin bestreitet nun aber auch

die ..Kreuzzeitung“ nur, dass sämtliche Prinzen ungeimpft ge¬

blieben seien, eine Ausdrucksweise, die zu der Annahme führt, dass die
der Impfung ungünstige Ansicht Seiner Majestät des Kaisers erst
später entstanden und daher nur den jüngern Prinzen zu gute ge¬

kommen sei.
Eine etwas merkwürdig klingende Mitteilung macht nun noch die

„Eisl. Ztg.“, nämlich, dass Dr. Rüger in Elberfeld vor einiger Zeit wegen
der Behauptung, dass die Kaiserlichen Prinzen nicht geimpft seien, der
Majestätsbeleidigung angeklagt worden sei. Er habe sich dann um
Auskunft an das Hofmarschallamt gewendet und von diesem den Be¬

scheid erhalten, dass in der That die Kinder des Kaisers ungeimpft
geblieben seien!

Wir glauben kaum, dass sich im Bereiche des deutschen Reiches
ein Staatsanwalt findet, welcher in der Behauptung einer Thatsache, die
jedenfalls in gutem Glauben, also nicht wissend, dass sie falsch sei,
ausgesprochen wurde, und die weder der Machtvollkommenheit Seiner
Majestät des Kaisers, noch dessen Würde oder Einsicht irgend zu
nahe tritt, den Bestand einer Majestätbeleidigung finden könnte oder
würde.

Immerhip stimmen wir denjenigen Blättern bei, welche den Wunsch
aussprechen, dass von massgebender Stelle eine amtliche Kundgebung in
dieser Sache erfolgen möge! Aber auch hier heisst es wohl: „Keine
Antwort ist auch eine Antwort.“ Denn die Impfer würden alles daran
setzen, die Pissin’sche Mitteilung amtlich bekräftigt zu sehen, falls dies
möglich wäre! Herr Dr. Pissin hat aber kein Amt, sondern unseres
Wissens nur ein Geschäft!

1. Juli 1892.

Natur- und Medizinheilkunde.
Von Dr. med. Walser, Leiter der Naturheilanstalt 8t. Achatz in Wasserburg a. I.

Die Naturheilkunde (Physiatrie) oder die naturärztliche Schule
gegenüber der chemischen oder medizinischen Schule ist die Anwendung
sämtlicher natürlicher Faktoren, um durch einen veränderten Stoff¬
wechsel die Krankheit zur Heilung zu bringen.

Wenn die medizinische Schule „Allopathie“ ist, dann ist die
Naturheilkunde „Allotherapie“, wenn die Medizinschule „Cellularpatho¬
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